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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die eskalierenden Spannungen im Bistum Chur veranlassten den Bundesrat nach
Rücksprache mit den betroffenen Kantonsregierungen gegen Ende Jahr erstmals, in
dieser Angelegenheit offiziell in Rom vorstellig zu werden. Der Sonderbotschafter
beim Vatikan übermittelte dem Papst eine Botschaft, in welcher die Landesregierung
der Sorge der sieben Bistumskantone (Graubünden, Glarus, Zürich, Uri, Schwyz, Ob-
und Nidwalden) Ausdruck verlieh. Der Bundesrat bezog in der Intervention selber aber
keine Stellung, da er die Affäre Haas nach wie vor als innerkirchliche Angelegenheit
betrachtet. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.12.1992
MARIANNE BENTELI

Ein im Auftrag der Bündner Regierung erstelltes Gutachten vertrat die Auffassung, bei
der Einsetzung von Wolfgang Haas zum Weihbischof mit Nachfolgerecht seien
verbriefte Rechte des Kantons Graubünden verletzt worden. Der Gutachter hielt fest,
dass Haas aus einem Dreiervorschlag des Domkapitels hätte gewählt werden müssen,
und die Information der Bündner Regierung über die vorgesehene Einsetzung Pflicht
gewesen wäre. Bischof Haas wird von Graubünden nach wie vor nicht anerkannt. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.05.1993
MARIANNE BENTELI

In ungewöhnlich undiplomatischer Weise distanzierten sich wichtige katholische
Würdenträger von der Person von Bischof Wolfgang Haas und den Entwicklungen im
Bistum Chur. Den Reigen der kritischen Äusserungen eröffnete der päpstliche Nuntius,
Erzbischof Karl Rauber. In einer Sendung des Tessiner Fernsehens bezeichnete er den
«Fall Haas» als nach wie vor aktuell, weshalb baldmöglichst eine Lösung gefunden
werden müsse. Weihbischof Paul Vollmar griff zu noch deutlicheren Worten. In einem
Interview bezeichnete er Haas als eine «Fehlbesetzung», weshalb ein Neubeginn im
Bistum Chur nur ohne ihn denkbar sei. Sowohl der Priesterrat des Bistums Chur wie
auch die 1994 gegründete Tagsatzung der Bündner Katholiken stützten diese
Einschätzung und drängten auf die baldige Ablösung von Haas. Zur allgemeinen
Überraschung bezog schliesslich auch die Schweizer Bischofskonferenz einstimmig
Position gegen Haas und liess verlauten, sie teile die Einschätzung von Weihbischof
Vollmar voll und ganz. Der Umstand, dass damit alle wichtigen Gremien auf Distanz zu
ihm gegangen waren, beeindruckte Bischof Haas keineswegs. Er liess erklären, er sehe
in der Stellungnahme seiner bischöflichen Kollegen keinen Grund zum Rücktritt. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.1996
MARIANNE BENTELI

Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
werden. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.06.2013
MARLÈNE GERBER

Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.02.2014
MARLÈNE GERBER
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Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des
Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 5

Auch 2015 stand Bischof Vitus Huonder aufgrund seiner kirchlich-religiös geprägten
Überzeugungen im Fokus der Medien. So verschaffte ihm die Rezitation aus dem
Levitikus (3. Buch Mose), welche er im Rahmen des Forums "Freude am Glauben" am 31.
Juli 2015 im deutschen Fulda wiedergegeben hatte, ungewollte – und in diesem Masse
wahrscheinlich auch nicht erwartete – negative Aufmerksamkeit. Wie diverse Medien
berichteten, darunter beispielsweise auch die NZZ (04.08.15), war der Stein des
Anstosses folgendes Zitat: "Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau
schläft, dann haben sie eine Greueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft.
Ihr Blut soll auf sie kommen." Der eigentliche Eklat in dieser Angelegenheit ergab sich
aber aus der anschliessenden Erläuterung Huonders, dass diese Zitation genüge, um
"der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben".
Nebst solch verbalen Entgleisungen brachte der Bischof seine erzkonservativen
Ansichten auch insbesondere durch Aussagen zur Geltung, welche seine ablehnende
Haltung gegenüber alternativen Lebensformen – also nicht dem traditionell
katholischen Bild der Ehe und Familie entsprechenden Lebensformen – aufzeigten.
Unter anderem hob er die sexuelle Beziehung zweier Menschen aus dem privaten Raum
heraus, da diese zur Glaubensbekundung gehöre und nicht etwa für die persönliche
Unterhaltung da sei. 
Huonders Äusserungen lösten weit über die Bevölkerung hinaus grosses Entsetzen aus.
So reichte, nebst Privatpersonen aus dem Raum St. Gallen, der Dachverband der
schwulen Männer in der Schweiz (Pink Cross) eine Strafanzeige wegen homophober
Äusserungen ein, welche den Bischof für die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen
und Gewalttätigkeit belangen sollte. Bastian Baumann, Geschäftsführer von Pink Cross,
sah in Huonders Aussage sogar einen Aufruf zur Wiedereinführung der Todesstrafe
gegen Homosexuelle. Auch das kurz nach den Ereignissen ausgesprochene Bedauern
des Bischofs änderte nichts an der Situation. Huonder verkündete in seiner
Stellungnahme, dass seine getätigten Aussagen nicht so gemeint gewesen seien und
dass er keineswegs Menschen mit homosexueller Orientierung hätte herabsetzen
wollen; er sei in der Frage der Homosexualität ganz beim Katechismus der katholischen
Kirche. Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hielt sich indes mit Stellungnahmen zur
Person Huonder zurück und begründete ihr Schweigen damit, dass sie grundsätzlich
keine Äusserungen zu einzelnen Bischöfen vornehme. Sie betonte jedoch auch, dass sie
in Bezug auf Homosexuelle dem Katechismus verbunden sei. Markus Büchel, Präsident
der Schweizer Bischofskonferenz, hob in einem offenen Brief an die Gläubigen heraus,
dass das Wohl einer Person insbesondere mit deren verantwortungsvollem Umgang mit
der Sexualität einhergehe und dass diese als ein Gottesgeschenk anzunehmen sei. In
diesem Sinne müsse sich die Kirche bewusst ihren Defiziten im historisch bedingten
Umgang mit Homosexualität stellen. 
Wesentlich kritischer fielen die Aussagen anderer Würdenträger aus dem geistlichen
Umfeld aus. So warf der Sprecher der Pfarrei-Initiative, Kapuziner Willi Anderau, dem
Bischof Versäumnisse in der adäquaten Interpretation der zitierten Ausschnitte vor. Die
fundamentalistische Art der Bibelzitation wäre einem Laien noch nachzusehen
gewesen, für einen studierten Theologen wie Bischof Huonder grenze diese Form der
Anwendung aber schon an einen Skandal. Abt Urban Federer betonte, dass jede Person
vor Gott die gleiche Würde habe. In diesem Sinne habe die aktuelle Debatte nichts mit
dem von ihm persönlich empfundenen und wahrgenommenen Christentum zu tun. Das
Problem hierbei liege in erster Linie an der Missdeutung der Vorzeichen; als Vertreter
der Kirche stehe für ihn das Für-etwas-Sein im Vordergrund und nicht etwa das
Dagegen-Sein, genau so, wie Gott auch für den Menschen alles gebe. Selbst Guiseppe
Gracia, der Mediensprecher des Bischofs, meldete sich zu Wort und bekundete, dass
sein Vorgesetzter mit solch gefährlichen Äusserungen eine Grenze überschritten habe.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.08.2015
MELIKE GÖKCE
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Generalvikar Josef Annen und Synodalratspräsident Benno Schnüriger sahen sich sogar
genötigt, im Namen der Zürcher Katholiken ein Communiqué herauszugeben, in
welchem sie sich bei den Homosexuellen, aber auch bei allen anderen von diesem
Skandal betroffenen Personen entschuldigten. Sie distanzierten sich vom Bischof und
betonten, dass es die Frage nach dem Glauben im Gespräch mit der Vernunft zu suchen
gelte und hierzu gehöre in der heutigen Zeit eben auch die Wahrnehmung der Vielfalt in
Bezug auf das Familienleben.
Die Welle der Empörung manifestierte sich – wie bereits zu Beginn des Jahres 2015 im
Rahmen der Entlassungsbestrebungen gegen den Urner Pfarrer Wendelin Bucheli –  in
Rücktrittsaufforderungen aus der breiten Bevölkerung. Da die SBK aber keine
Aufsichtsfunktion innehabe, könne die  Abberufung von Bischof Huonder lediglich
durch den Papst persönlich vorgenommen werden. Bischof Huonder müsste jedoch
aufgrund des geltenden Kirchenrechts mit 75 Jahren, folglich bereits 2017, seinen
Rücktritt beim Papst einreichen, weshalb man davon ausgehe, dass der Vatikan die
Situation aussitzen werde. Dies könnte sich insofern bewähren, da Bischof Huonder
trotz aller Geschehnisse noch immer Rückendeckung erhält, beispielsweise von
Weihbischof Marian Eleganti oder der katholischen Volksbewegung "Pro Ecclesia".
Zudem hatte die Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Pink-Cross-Anzeige vermelden
lassen, dass die Ermittlungen eingestellt würden; die getätigten Aussagen hätten keine
den Tatbestand erfüllende Eindringlichkeit. 6

1) Presse vom 19.11., 3.12. und 5.12.92.
2) Presse vom 26.5.93; BüZ, 15.6., 16.6,. 19.6. und 9.7.93.
3)  BüZ, 9.4., 23.4., 25.5., 30.10. und 7.11.96; NLZ, 16.4.96; SoZ, 21.4.96; Presse vom 6.4., 29.10., 6.11., 28.11., 6.12. und 7.12.96
4) NZZ, 11.5.13; NWZ, 28.6. und 24.12.13; TA, 17.8.13; SoS, 22.10.13.
5) Abstimmungsbüchlein ZH; SGR, 6.1., 7.1., 10.1.14; NZZ, TA, 14.1.14; SGR, 16.1.14; TA, 4.2.14; SGL, 10.2.14; NZZ, 4.3.14; NZZ, TA,
28.3.14; NZZ, 16.4., 26.4.14; TA, 9.5.14; NZZ, TA, 19.5.14
6) TA, 3.8.15; NZZ, 4.8.15; TA, 6.8., 8.8.15; SoZ, 9.8.15; LT, 10.8.15; AZ, NZZ, 11.8.15; NZZ, 12.8.15; NZZ, SGT, TA, 14.8.15; TA,
17.8.15; NZZ, TA, 18.8.15; NZZ, 19.8.15; TA, 20.8., 2.9.15; NZZ, 4.9.15; LT, 11.9.15; NZZ, 10.10.15
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